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Zusammenfassung

Welche Rolle spielt der Hohe Kommissar der OSZE für nationale Minderheiten für die poli
tische Partizipation nationaler Minderheiten in ihren jeweiligen Staaten? Auf der Grundlage 
der Lund-Empfehlungen und anderer internationaler Instrumente untersucht der Beitrag aus
gewählte Aspekte der Minderheitenpartizipation. Dabei geht es um die Bedeutung von Main
stream- und Minderheitenparteien für die Vertretung von Minderheiteninteressen sowie um be
sondere Maßnahmen, mit denen Minderheiten in die politische Meinungsbildung einbezogen 
werden. Weitere Aspekte sind die Beteiligung an beratenden Gremien und die Selbstverwaltung 
von Minderheiten. In all diesen Bereichen gilt es, eine Balance zwischen Integrations- und 
Separationsbelangen zu finden. Abschließend gibt der Beitrag Empfehlungen für zukünftige 
Aktivitäten des Hohen Kommissars für nationale Minderheiten.
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Die Position des HKNM zu Integration 
und Separation

Das Amt des Hohen Kommissars für natio
nale  Minderheiten  (HKNM)  der  OSZE 
wurde 1992 als Instrument zur Konflikt-
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prävention geschaffen. Mit ihm sollten eine 
„Frühwarnung“  und  ein  „frühzeitiges 
Handeln“  bei  hochsensiblen  Minderhei
tenfragen ermöglicht werden.1 Der HKNM 
hat häufig die Bedeutung der „Integration“ 
im Gegensatz zur „Separation“ als unver
zichtbar für einen dauerhaften Minderhei
tenschutz innerhalb des  Staates  bezeich
net.2

Dass Integration und Separation als 
Gegensätze betrachtet werden, ist auch 
in anderen internationalen Strukturen, 
die sich mit der Verständigung zwischen 
Gruppen beschäftigen, üblich. Das gilt 
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vor allem für Strukturen, die sich für die 
speziellen Interessen und Ziele der betref
fenden Gruppen einsetzen (z. B. Nicht
diskriminierung und Unabhängigkeit). 
Der HKNM der OSZE vertritt jedoch 
ein engeres Verständnis von Integration 
und Separation. Integration betrachtet er 
als ein notwendiges Element des sozialen 
Zusammenhalts im Rahmen des Diversi
tätsmanagements. Separation ordnet er 
hingegen dem Bereich der Anerkennung 
spezifischer Rechte zu, unabhängig von 
einem allgemeineren Gefühl der Zusam
mengehörigkeit und den Rechten ande
rer.

Am Beispiel des Schutzes von Spra
chenrechten lässt sich dies verdeutlichen. 
Ein Grundsatz des HKNM ist, dass das 
Recht, die eigene Muttersprache in Bil
dungseinrichtungen zu erlernen und zu 
verwenden und/oder die eigene Sprache 
in der (lokalen) öffentlichen Verwaltung 
zu sprechen, nicht losgelöst von Maßnah
men zur Förderung des Unterrichts und 
des Erlernens der offiziellen Landesspra
che gesehen werden kann.3 Dieser Ansatz 
wird beispielsweise beim Minderheiten
schutz in den baltischen Staaten, Georgi
en, Kasachstan und Kirgisistan verfolgt. 
Der HKNM hat alle diese Staaten bei der 
Entwicklung von Maßnahmen zur Förde
rung der Mehrsprachigkeit und des inte
rethnischen Dialogs unterstützt. Dieser 
Ansatz entspricht auch internationalen 
Standards.4

Die „Integration der Diversität“, wie 
man im OSZE-Jargon zu sagen pflegt, 
bezieht sich somit sowohl auf die Legiti
mität als auch auf die Grenzen des Schut
zes nationaler Minderheiten. Das Wech
selspiel von Integration und politischer 

Partizipation zeigt deutlich, welch ein Ba
lanceakt hierfür nötig ist. Das Recht, in 
Entscheidungsfindungsprozesse, die für 
die Gruppe von Belang sind, sowie in das 
öffentliche Leben insgesamt eingebunden 
zu werden, ist Teil von internationalen 
Normen und gilt sowohl auf globaler als 
auch auf regionaler Ebene. Partizipations
rechte können politische, soziale und kul
turelle Auswirkungen haben. Der integra
tive Aspekt dieser Rechte ist, dass Ver
treter*innen der jeweiligen Gruppe die 
Möglichkeit haben, sich „wirksam“ an 
der Entscheidungsfindung zu beteiligen, 
oder dass zumindest dafür gesorgt wird, 
dass Gruppenmitglieder Zugang zu poli
tischen Prozessen haben.

Die „Lund-Empfehlungen über die 
wirksame Beteiligung nationaler Minder
heiten am öffentlichen Leben“5 veröffent-
lichte der HKNM 1999. Sie betonen 
die politische Dimension der Partizipati
on von Minderheiten und bekräftigen 
die Notwendigkeit eines demokratischen 
und pluralistischen Systems, welches die 
verschiedenen Gruppen in die Gesell
schaft einbindet und monolithischen und 
exklusiven Vorstellungen von nationaler 
Identität entgegenwirkt. Ein solches Sys
tem gibt zugleich die Grenzen dieser Par
tizipation vor, indem es die Menschen
rechte achtet.

Untersuchung einiger Aspekte von 
HKNM-Aktivitäten

Die Lund-Empfehlungen und andere in
ternationale Instrumente6 dienen als Ana
lyserahmen, um ausgewählte Aspekte der 
politischen Partizipation von Minderhei
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ten mit Bezug auf die Arbeit des HKNM 
zu beleuchten und im Kontext der all
gemeinen Vorstellungen von Integration 
und Separation zu diskutieren. Dabei 
werden Bereiche aufgezeigt, in denen ge
wisse Korrekturen und Klärungen wün
schenswert wären, um die Standards zu 
verbessern. Das betrifft vor allem die 
Lund-Empfehlungen.

Politische Parteien

Obwohl einige Teilnehmerstaaten der 
OSZE (darunter Bulgarien, Russland und 
die Türkei) die Bildung von ethnischen 
und minderheitenfreundlichen Parteien 
untersagt haben, hat der HKNM flexibel 
reagiert. Er hat sowohl Mainstreampar
teien als auch nationale und regionale 
Minderheitenparteien und -bewegungen 
als legitime Kanäle der politischen Parti
zipation für nationale Minderheiten an
erkannt – und somit als legitime Instru
mente der Integration in einen nationa
len Kontext von Öffentlichkeit, Repräsen
tation und Teilhabe in Entscheidungspro
zessen.

Die Lund-Empfehlungen unterschei
den klar zwischen Integration und Se
paration, ebenso wie der Beratende Aus
schuss des Europarats in seinem „Kom
mentar zur effektiven Teilnahme von 
Menschen, die nationalen Minderheiten 
angehören, am kulturellen, sozialen und 
wirtschaftlichen Leben und an öffentli-
chen Angelegenheiten“7 sowie der Euro
päische Gerichtshof für Menschenrechte. 
Bei der Unterscheidung zwischen Inte
gration und Separation müssen jedoch 
auch die juristischen und politischen 

Konsequenzen berücksichtigt werden, ge
rade wenn es um politische Parteien geht. 
Dabei gilt es, vier Aspekte zu beachten:
1. Wenn es Minderheitenparteien gibt, 

können ihre Aktivitäten nicht mit 
dem Argument der nationalen Sicher
heit eingeschränkt werden, solange 
sie diese nicht nachweislich gefährden 
(man denke an die vielen Gerichts
verfahren gegen die Türkei vor dem 
Europäischen Gerichtshof für Men
schenrechte). Laut den internationa
len Menschenrechtsnormen verstoßen 
gesetzliche Verbote von ethnischen 
Parteien und politischen Bewegungen 
gegen die Vereinigungsfreiheit, es sei 
denn, sie richten sich gegen nachweis
lich gewalttätige und antidemokrati
sche Gruppen.

2. Auch wenn die Einbindung von Min
derheiten in Mainstreamparteien all
gemein begrüßt und sogar gefördert 
wird, gibt es keine klaren Parame
ter, mit denen dies gemessen werden 
könnte. Minderheiten verfügen über 
Rechte, etwa das Recht, an der Gestal
tung der öffentlichen Angelegenhei
ten teilzunehmen (nach Artikel 25 des 
Internationalen Pakts über bürgerli
che und politische Rechte der Verein
ten Nationen)8 – hierzu gehören das 
aktive und das passive Wahlrecht so
wie Konzepte der Selbstbestimmung. 
Dennoch kann es sein, dass Minder
heitenparteien, wie in den Lund-Emp
fehlungen festgehalten, „die einzige 
Hoffnung für eine effektive Vertre
tung spezifischer Interessen und somit 
für effektive Partizipation darstellen“.9 

Der Beratende Ausschuss des Euro
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parates erkennt an, dass Mainstream
parteien möglicherweise die Interes
sen von Minderheiten nicht ausrei
chend effektiv vertreten können.10 Da
raus folgt, dass sowohl Mainstream- 
als auch Minderheitenparteien vor
handen sein müssen. Internationale 
Minderheitenstandards wie die Lund-
Empfehlungen enthalten jedoch kei
ne Hinweise, wie die Anliegen von 
Minderheiten durch Mainstreampar
teien einbezogen werden können, um 
eine effektive Partizipation zu ermög
lichen. Auf der Ebene der OSZE und 
des Europarats11 wird die Frage, wie 
sich der Wahlprozess auf die natio
nalen Minderheiten auswirkt, wesent
lich detaillierter diskutiert.

3. Mainstreamparteien müssen zwischen 
den Anliegen der „Mehrheit“ und 
der „Minderheit“ abwägen. Die Pro
gramme der Mainstreamparteien um
fassen meist Themen, die zwar poten
ziell von gesellschaftsübergreifender 
Bedeutung sind, jedoch in erster Linie 
die Anliegen der Mehrheit aufgreifen. 
Bezeichnenderweise nennt der Kom
mentar des Beratenden Ausschusses 
des Europarats ausdrücklich das Aus
wahlverfahren für die Kandidat*innen 
als ein zentrales Element, um die 
Programme von Mainstreamparteien 
künftig minderheitenfreundlicher zu 
gestalten.12

4. Auch wenn die Aufnahme von Min
derheitenthemen durch Mainstream
parteien in liberalen Demokratien 
möglich ist, erweist sich dies in ge
wissen OSZE-Regionen als problema
tischer - so zum Beispiel in Zentralasi
en, wo die Zugehörigkeit zu einer eth

nischen Gruppe oft ein tief veranker
tes Identitätsmerkmal in der Parteipo
litik, aber auch im öffentlichen Leben 
ist.

Besondere Maßnahmen für 
Minderheiten

Spezifische Maßnahmen, die direkt oder 
indirekt dem Wohle nationaler Minder
heiten dienen sollen, werden in der Poli
tik allgemein als „besondere Vorkehrun
gen“ oder häufiger als „besondere Maß
nahmen“ bezeichnet. Diese reichen von 
formellen und informellen Richtlinien 
zur Gewährleistung eines inklusiveren 
Wahlverfahrens – beispielsweise durch 
die Gestaltung der Wahlkreise, die Ver
breitung von Wahlunterlagen auch in 
den Sprachen der Minderheiten, die Zu
lässigkeit von Minderheitensprachen im 
Wahlkampf oder die allgemeine Ausge
staltung der Wahlgesetze, sofern sie sich 
auf die Berechtigung zur Teilnahme an 
Wahlen auswirken (Sprache, Staatsbür
gerschaft etc.) – bis hin zu Maßnahmen, 
die speziell auf die betreffende Gruppe 
zugeschnitten sind. Zu Letzteren gehö
ren etwa die doppelte Wahlberechtigung 
oder das Reservieren von Sitzen in ge
wählten Gremien (Parlament, regionale 
Volksvertretungen etc.). Der HKNM und 
andere Institutionen haben über diese 
Maßnahmen in verschiedenen Ländern 
diskutiert und sie unterstützt.13

Das erste Maßnahmenbündel schafft 
die Voraussetzungen dafür, dass Minder
heiten von landesweiten politischen Pro
zessen profitieren können, die andernfalls 
nur der Mehrheit zugutekämen, etwa in
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dem Sperrklauseln für den Einzug ins 
Parlament gesenkt und bei nationalen 
Wahlen zweisprachige Wahlkampfmate
rialien in Regionen mit Minderheiten 
verteilt werden (siehe etwa die prokurdi
schen Parteien in der Türkei). Dies gilt 
auch für eine stärkere Repräsentation von 
Minderheiten in Justiz und öffentlicher 
Verwaltung.14 Hier zielt die Integration 
letztlich darauf ab, gesellschaftliche Di
versität in den Institutionen abzubilden 
und gerecht zu repräsentieren.

Die Maßnahmen in der zweiten Grup
pe verfolgen dieselben Ziele, benennen 
aber gewisse Bereiche, in denen eine 
Separation notwendig ist, damit die 
Minderheitengruppe ihre Partikularinter
essen vertreten kann. Einige dieser Maß
nahmen haben sich jedoch als problema
tisch erwiesen. Zum Beispiel wurde in 
Slowenien lange Zeit bei gewissen alt
eingesessenen Minderheiten die doppelte 
Wahlberechtigung angewendet. Sie durf
ten sowohl für allgemeine Parteilisten 
als auch für ihre eigenen Minderheiten
vertreter auf nationaler oder lokaler Ebe
ne abstimmen. Dies widerspricht dem 
Prinzip des gleichen Wahlrechts für alle. 
Im Jahr 1998 hat das slowenische Verfas
sungsgericht einen Antrag zurückgewie
sen, dieses Verfahren als verfassungswid
rig zu verbieten, und argumentierte da
bei, das System würde Ungleichheiten 
zwischen ethnischen Slowenen und den 
betreffenden Gruppen beseitigen. Der 
HKNM stand diesem politischen Grund
satz prinzipiell wohlwollend gegenüber, 
zumindest mit Blick auf die Konfliktprä-
vention.15 Die Venedig-Kommission des 
Europarats bewertete die doppelte Wahl
berechtigung hingegen als reinen Aus

nahmefall und als temporäre Maßnahme, 
falls es keine weniger restriktiven Alter
nativen gibt. Die Lund-Empfehlungen 
wiederum benennen einige Maßnahmen 
in diesem Bereich, sagen aber nichts über 
deren Umfang oder Beschränkungen aus.

Das Internationale Übereinkommen 
zur Beseitigung von Rassendiskriminie
rung der Vereinten Nationen16 unter
scheidet zwischen Verpflichtungen, die 
aus diesem Übereinkommen entstehen 
(oder etwa aus den Menschenrechten 
und internationalen Standards im Min
derheitenschutz), und den „besonderen 
Maßnahmen“, die zeitlich begrenzt sind 
und einzelne Gruppen im Sinne einer 
positiven Diskriminierung bevorzugen 
können. Letztere werden darüber hinaus 
von den permanenten Rechten der Min
derheiten und indigenen Völkern unter
schieden:

„Besondere Maßnahmen sollten 
nicht mit konkreten Rechten ver
wechselt werden, welche bestimmten 
Kategorien von Personen oder Grup
pen zugeordnet werden, wie bei
spielsweise den Rechten von Angehö
rigen von Minderheiten […] und den 
Rechten von indigenen Völkern […]. 
Die Vertragsstaaten sollten die Un
terschiede zwischen besonderen Maß
nahmen und dauerhaften Rechten in 
ihrer Gesetzgebung und ihrem Han
deln sorgfältig beachten.“17

Wenn eine „besondere“ Maßnahme 
strukturelle historische Benachteiligun
gen und Ungerechtigkeiten gegenüber 
einer Minderheitengruppe beheben soll, 
dann ist sie nicht unbedingt nur 
eine vorübergehende Lösung – selbst 
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wenn ihre Verhältnismäßigkeit regelmä
ßig überprüft und die Maßnahme lang
fristig möglicherweise angepasst wird. 
Es mag zum Beispiel gute Alternativen 
zur doppelten Wahlberechtigung wie in 
Slowenien geben. Allgemein jedoch soll
ten ehrgeizige (positive) Maßnahmen wie 
das Reservieren von Sitzen und spezifi-
sche Ausnahmen von Sperrklauseln bei 
den Wahlen als Schutzmaßnahmen für 
die Rechte von Minderheiten behandelt 
werden, deren Abschaffung potenziell 
schwerwiegende Konsequenzen für die 
Partizipation von Minderheiten, das Ver
trauen zwischen den Gruppen und den 
gesellschaftlichen Zusammenhalt haben 
könnte.18 Wenn es keine offensichtlich 
bessere und von vielen unterstützte Vor
gehensweise gibt, die von der Gruppe 
selbst akzeptiert wird, sollte man sich 
hier auf das Feinjustieren und die Verbes
serung der Maßnahmen konzentrieren, 
anstatt davon auszugehen, dass sie nur 
vorübergehend sind.

Die Ausgestaltungen des Minderhei
tenwahlrechts in OSZE-Staaten wie Un
garn und Kasachstan sind hierfür ein 
gutes Beispiel. Solche Wahlsysteme beru
hen in erster Linie auf Mechanismen für 
das Reservieren von Sitzen. Dennoch hat 
das Büro für demokratische Institutio
nen und Menschenrechte, statt auf ihre 
Legitimität und Belastbarkeit als Mecha
nismus zum Schutz von Minderheiten
rechten hinzuweisen, auf problematische 
(und reformierbare) Teile solcher Wahl
systeme aufmerksam gemacht: wie etwa 
auf das Verfahren zur Nominierung von 
Kandidat*innen für Minderheitenlisten, 
das Maß an Wahlmöglichkeiten für Mit
glieder von Minderheitengruppen und 

das Fehlen eines Erfassungssystems für 
solche Wähler*innen.19

Beratende Gremien und Pluralismus

Beratende Gremien stellen einen inte
grativen Minimalstandard für die Beteili
gung von Minderheiten dar. Fortschritte 
in diesem Bereich sind umfassend doku
mentiert worden; sie wurden dank der 
Arbeit des HKNM-Büros erzielt. Zu die
sen Verbesserungen gehören Themen wie 
die Rechtsstellung, die Entscheidungsbe
fugnisse, die Häufigkeit von Konsultatio
nen und die finanziellen Ressourcen, die 
solchen beratenden Gremien zur Verfü
gung stehen.

Ein relativ neues Problemfeld ist der 
Pluralismus. Dabei geht es zum einen 
um den Pluralismus innerhalb einer 
Gruppe, zum anderen um die Plurali
tät, die durch die Interaktion verschiede
ner Gruppen entsteht. Der Pluralismus 
innerhalb einer bestimmten Gruppe ist 
notwendig, um die vielfältigen Sichtwei
sen der Gruppenmitglieder abzubilden. 
Das betrifft Fragen der Repräsentativität 
und der Legitimität, wie sie in verschie
denen Zusammenhängen angesprochen 
worden sind, insbesondere im Kommen
tar des Rahmenübereinkommens des Eu
roparats und in wissenschaftlichen Stel
lungnahmen. Die Lund-Empfehlungen 
stellen eher nüchtern fest, dass „die Zu
sammensetzung solcher Körperschaften 
ihrem Zweck entsprechen und einen 
Beitrag zu effektiverer Kommunikation 
und Förderung von Minderheiteninteres
sen leisten sollte.“20 Der HKNM will in
terne Debatten ermöglichen, indem er 
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beispielsweise untersucht, inwieweit die 
Kategorie Geschlecht ein Hindernis für 
inklusive Prozesse innerhalb von Grup
pen darstellt (wie zuletzt in Diskussionen 
über die Rechte von Frauen, die Minder
heiten in Nordmazedonien angehören). 
Im Völkerrecht werden die partizipativen 
Rechte von Minderheiten sowohl im ex
ternen als auch im internen Bereich an
erkannt. Der Staat hat also, auch wenn 
er das Recht der Gruppe auf ein auto
nomes Vereinsleben anerkennt, aufgrund 
seiner allgemeinen Sorgfaltspflicht güns
tige Rahmenbedingungen für inklusive 
Gespräche innerhalb von Gruppen und 
folglich auch für die Partizipation aller 
Mitglieder zu schaffen, in Übereinstim
mung mit den Menschenrechtsstandards.

Interner Pluralismus bedeutet nicht, 
dass die Sichtweise und die Forderun
gen der Gruppe völlig zerfallen und 
einer unkoordinierten Gemengelage von 
individuellen Vorlieben und Anliegen 
weichen. Idealerweise werden vielfältige 
Sichtweisen, die sich im Handeln von Ge
meinschaften widerspiegeln, in einer Po
sition gebündelt, die der Gruppe im Rah
men einer Rechenschaftspflicht und de
mokratischen Standards zugeordnet wer
den kann. Dort, wo dies aufgrund in
terner Streitigkeiten nicht möglich ist 
(wie im Fall bestimmter Roma-Gruppen 
in Europa), sollten die wichtigsten Grup
pen innerhalb der Gemeinschaft Gehör 
finden und an Konsultationen beteiligt 
werden, so wie es der Europäische Ge
richtshof für Menschenrechte im Zusam
menhang mit Wahlverfahren und dem 
Stimmrecht zu innergemeinschaftlichen 
Themen gefordert hat.21 Die Rechtspre
chung im Bereich der Menschenrechte 

bekräftigt generell das weitgefasste Man
dat von Gruppenvertreter*innen, Ansprü
che zu formulieren; ebenso schützt sie 
ein gewisses Maß an Pluralismus über 
Gruppenstrukturen hinweg, vor allem 
dort, wo ihre Vertreter*innen vom Staat 
und nicht von der Gruppe selbst be
stimmt werden.22

Der letzte Punkt bezieht sich auf die 
zweite Form von Pluralismus: Die Di
versität, die entsteht, wenn unterschied
liche Gruppen oder Gruppenvertreter*in
nen sich an einem Meinungsaustausch 
zu Themen beteiligen, die für sie von Be
lang sind. Wie Anton Petrenko Thomsen 
aufgezeigt hat, ist die Bereitschaft (und 
Fähigkeit) einer Gruppe, an effektiven 
Beratungen teilzunehmen, genauso wich
tig wie die Chancen und Partizipations
möglichkeiten, die sich ihr aufgrund der 
politischen und verfassungsmäßigen Rah
menbedingungen des Staates bieten.23 

Die eigenständige nationale Mobilisierung 
von Minderheiten ist weniger verbreitet 
als die zahlreichen Bestrebungen von in
digenen Völkern, sich national und in
ternational zu vernetzen und für ihre In
teressen einzustehen. Die Lund-Empfeh
lungen bieten hier keine Leitlinien, ob
wohl sich die Minimalvoraussetzungen 
für eine effektive Teilhabe durch Kon
sultationen, bei denen ein repräsentati
ves Spektrum von Gruppen einbezogen 
wird, von internationalen Instrumenten 
ableiten lassen. Der Staat sollte nicht 
nur einer Reihe von Minderheitenorga
nisationen das Recht einräumen, an be
ratenden Gremien teilzunehmen (samt 
den rechtlichen Befugnissen, um sich 
sinnvoll einbringen zu können), sondern 
auch proaktiv – etwa durch Ausbildung, 

Effektive Partizipation von Minderheiten

155
https://doi.org/10.5771/9783748911449-06, am 18.09.2024, 22:27:13

Open Access –  - https://www.nomos-elibrary.de/agb

https://doi.org/10.5771/9783748911449-06
https://www.nomos-elibrary.de/agb


Aufklärungskampagnen über Rechte so
wie finanzielle Anreize – die Partizipati
on kleinerer Minderheitenorganisationen 
fördern und unterstützen, die nicht in die 
Dachverbände integriert werden wollen, 
welche die größten Gruppen in dem be
treffenden Land repräsentieren.

Zentrale Messgrößen für die Qualität 
und Intensität des integrativen und ver
trauensbildenden Ansatzes sind die Zu
sammensetzung und die Funktionstüch
tigkeit von beratenden Gremien, die auf
grund nationaler Gesetzgebung oder als 
Antwort auf multilaterale und bilatera
le Standards (vor allem bilaterale Verträ
ge in grenzübergreifenden Gebieten) ge
bildet wurden. Gerade in Hinblick auf 
die Konfliktprävention sollte der HKNM 
hier besonders genau hinschauen. In 
manchen Ländern (z. B. Kasachstan und 
Usbekistan) fehlen solche Mechanismen 
nach wie vor. Es wäre gut, wenn der 
HKNM in solchen Fällen zielgerichteter 
vorgehen könnte, damit Standards einge
halten werden und Pluralismus ermög
licht wird. Dies ist deshalb wichtig, weil 
der Anwendungsbereich der Lund-Emp
fehlungen begrenzt ist. Die Formulierun
gen im Kommentar zum Rahmenüber
einkommen des Europarates sind zwar et
was detaillierter. Aber es bleibt die Erwar
tung, dass Minderheitenorganisationen 
im Rahmen eines bilateralen, partizipati
ven Integrationsprozesses selbständig mit 
den staatlichen Behörden in einen Dialog 
treten werden.

Selbstverwaltung

Die Lund-Empfehlungen führen unter 
anderem auch territoriale und nicht-ter
ritoriale Autonomieregelungen an, mit 
denen das Recht von nationalen Min
derheiten auf eine effektive Partizipati
on am öffentlichen Leben umgesetzt wer
den kann.24 Solche Autonomieregelun
gen entsprechen früheren Praktiken bei 
der Entstehung von Nationalstaaten und 
Verfassungen in Europa und anderen Tei
len der Welt. Dennoch sind seit der An
nahme der Lund-Empfehlungen im Jahr 
1999 im OSZE-Raum kaum neue terri
toriale Autonomievereinbarungen getrof
fen worden. Diese Empfehlungen und 
andere internationale Standards haben 
auch nicht dazu geführt, dass sich im 
Völkerrecht ein Recht auf Autonomie 
herausgebildet hat. Und das wird wahr
scheinlich auch so bleiben.

Die Lund-Empfehlungen sind den
noch wertvoll, und zwar aus folgenden 
Gründen:
1. Alle Verhandlungslösungen zur Bei

legung der „eingefrorenen Konflik-
te“ im postsowjetischen Raum sowie 
der Konflikte auf der Krim und in 
der Ostukraine sollten Vereinbarun
gen über Selbstverwaltung beinhal
ten, wenn die beteiligten Parteien sich 
nicht auf andere Lösungen einigen 
können. Monolithische Projekte zur 
Nationenbildung (etwa in der Ukrai
ne) sind ebenso wenig hilfreich wie 
die Instrumentalisierung von Minder
heitenansprüchen.

2. Eine Selbstbestimmung im Rahmen 
eines existierenden Staatsgebildes 
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wird in der internationalen Gemein
schaft zunehmend als Element des 
Völkerrechts akzeptiert. Der erste 
HKNM Max van der Stoel hatte eine 
solche interne Selbstbestimmung klar 
befürwortet. Diese Form der Selbst
verwaltung kann sich an den jewei
ligen Rahmenbedingungen orientie
ren und entspricht Menschenrechts
standards. Auch wenn Autonomielö
sungen bereits etabliert sind (wie die 
Selbstverwaltung von Gagausien in 
der Republik Moldau), ist es immer 
noch wichtig, durch Integrationsmaß
nahmen ein Gefühl von nationaler 
Zugehörigkeit zu fördern.25

3. Die in den Lund-Empfehlungen ge
nannten nicht-territorialen Lösungen 
sind eines der Instrumente, um Viel
falt zu ermöglichen. Dazu gehören 
auch Regelungen zur Förderung von 
Vielsprachigkeit und guter Bildung. 
Dieses Instrumentarium lässt Autono
mieansprüche zu hybriden und dyna
mischen politischen und rechtlichen 
Vorhaben werden.

4. Autonomieoptionen stehen in der 
Praxis immer auf dem Prüfstand: 
Nicht nur gewaltsame Konflikte, son
dern auch die Beteiligung von Patro
nagestaaten in grenzüberschreitenden 
Regionen stellen sie auf die Probe.

Der Ansatz der Lund-Empfehlungen für 
Selbstverwaltung sollte also im Lichte an
derer Empfehlungen des HKNM verstan
den werden, insbesondere der HKNM-
Leitlinien von Ljubljana zur Integration 
heterogener Gesellschaften von 2012 so
wie der Bozner Empfehlungen zu na
tionalen Minderheiten in zwischenstaatli

chen Beziehungen von 2008.26 Egal wel
che Formen politischer Partizipation sub
staatlichen Gruppen zur internen Selbst
bestimmung zur Verfügung stehen, sie 
sollten nicht als ein Schritt hin zu einem 
unflexiblen und durch die Gruppe selbst 
definierten Endzustand begriffen werden 
- egal ob es sich um eine Souveränität im 
Rahmen eines unabhängigen Staates oder 
eine spezielle, nicht verhandelbare Vor
stellung von Selbstverwaltung handelt, 
die auf Separation anstatt auf Integration 
(im Sinne eines gesamtstaatlichen gesell
schaftlichen Zusammenhalts) abzielt. Die 
Ljubljana-Leitlinien erinnern uns daran, 
dass

„es essenziell für Gesellschaften [ist], 
ein angemessenes Gleichgewicht zu 
finden zwischen dem Ausmaß an 
Separation, das nötig ist, um einer
seits die freie Meinungsäußerung und 
die Entwicklung von Diversität zu 
sichern und andererseits Verbindun
gen zwischen und unter den diversen 
Gruppen innerhalb der Gesellschaft 
herzustellen und zu stärken.“27

Die Bozner Empfehlungen bezeichnen 
territoriale Integrität, gute nachbarschaft-
liche Beziehungen, die Einhaltung 
der Menschenrechte (einschließlich des 
Nichtdiskriminierungsprinzips) und de
mokratische Regierungsführung als we
sentliche Pfeiler der Politik in grenzüber
greifenden Regionen unter Beteiligung 
von Patronagestaaten, und zwar ungeach
tet der institutionellen Ergebnisse von 
Zugeständnissen an eine Gruppe.

Das Beispiel der ungarischen Minder
heit in der Ukraine vor und nach den 
Maidan-Protesten von 2014 verdeutlicht 
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die relative (und relationale) Bedeutung 
der Autonomie im nationalen Minderhei
tenschutz. Zum einen wurde eine effek-
tive Partizipation dieser nationalen Min
derheit verhindert: durch eine ungünsti
ge Gestaltung der Wahlkreise, hohe Hür
den für die parteiliche Vertretung in 
Wahlen, die fallweise Kooptierung einzel
ner führender Minderheitenvertreter in 
nationale Wahllisten von Mainstreampar
teien sowie bis vor Kurzem durch das 
Fehlen eines beratenden Regierungsor
gans, das sich mit den Anliegen von Min
derheiten hätte auseinandersetzen kön
nen. Zum anderen wurde in den Jahren 
2017 und 2019 der Schutz von Sprach- 
und Bildungsrechten auf lokaler Ebene 
durch neue Gesetze verwässert. Außer
dem gab es bei der territorialen und 
nicht-territorialen Dezentralisierung nur 
einen beschränkten oder gar keinen Fort
schritt und gleichzeitig war eine Zunah
me patronagestaatlicher Beteiligung zu 
verzeichnen. Alle diese Faktoren trugen 
dazu bei, dass die Situation komplexer 
und politisch sensibler wurde.28

Der HKNM hat sich an Gesprächen 
über die meisten dieser Themen beteiligt. 
Das zeigt insbesondere der Entwurf für 
ein Minderheitengesetz, das das Gesetz 
über nationale Minderheiten von 1992 er
setzen sollte.29 Eine Reform der lokalen 
Behörden in der ganzen Ukraine könnte 
Zugeständnisse ermöglichen, bei denen 
etwa stärkere Sprach- und Bildungsrech
te in traditionell ungarischen Siedlungs
gebieten (sowie im Gegenzug das Un
terrichten und Erlernen der offiziellen 
Landessprache) mit einer Form von insti
tutioneller Selbstverwaltung kombiniert 

werden. Dafür braucht es Gespräche und 
konkrete Vorschläge.

Das Beispiel der ungarischen Minder
heit in der Ukraine zeigt sowohl die 
Vielschichtigkeit des Minderheitenschut
zes als auch den hybriden Ansatz von 
Autonomieregelungen in der Praxis. Die 
Selbstverwaltung rührt an verschiedene 
Themen, die über die „territorialen Rech
te“ an sich hinausgehen: Sie betreffen ver
schiedene Gruppen, Individuen und auch 
die Stabilität des Staates. In diesem Sin
ne tragen die Lund-Empfehlungen dazu 
bei, den jeweils landesspezifischen Kon
text einzubeziehen. Zusammen mit ande
ren Empfehlungen des HKNM und inter
nationalen Standards bieten sie einen de
mokratischen Rahmen für den Umgang 
mit landesspezifischen Themen, wenn na
tionale Regierungen Minderheitenfragen 
instrumentalisieren. Die Beteiligung von 
Patronagestaaten stellt eine Herausforde
rung für die Zentralregierung beim Um
gang mit Autonomieansprüchen dar, vor 
allem wenn eine solche Beteiligung als 
Bedrohung des gesellschaftlichen Zusam
menhalts empfunden wird. Der HKNM 
sollte darauf hinarbeiten, dass der Ein
fluss von Patronagestaaten nicht nur un
ter Sicherheitsaspekten betrachtet wird. 
Eine solche Entsicherheitlichung eröff-
net die Möglichkeit, ein Gleichgewicht 
zwischen den Erfordernissen einer gesell
schaftlichen und institutionellen Integra
tion von Minderheiten und der Notwen
digkeit, auf legitime Forderungen nach 
Selbstverwaltung einzugehen, zu finden.
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Zukünftige Handlungsfelder des HKNM

Der Beitrag hat sich auf Aspekte der po
litischen Partizipation von Minderheiten 
konzentriert, bei denen eine Balance zwi
schen Integrations- und Separationsbelan
gen gefunden werden muss. Auch wenn 
es keine Standarddefinition für die „Ef
fektivität“ von Gruppenbeteiligung gibt 
und keine allgemein akzeptierten völker
rechtlichen Parameter zu diesem Thema 
existieren, wäre es sehr wünschenswert, 
dass der HKNM in diesem Bereich nach
schärft, wenigstens unter dem Aspekt der 
Konfliktprävention. Mit Fokus auf die 
Lund-Empfehlungen lassen sich folgende 
möglichen zukünftigen Handlungsfelder 
des HKNM identifizieren:
1. Politische Parteien: Der HKNM hat 

sowohl Mainstream- als auch Min
derheitenparteien als legitime Kanäle 
der Partizipation von nationalen Min
derheiten anerkannt. Die Lund-Emp
fehlungen bieten keine klaren Vorga
ben, wie die Anliegen von Minderhei
ten durch Mainstreamparteien einbe
zogen werden können, damit eine ef
fektive Partizipation ermöglicht wird. 
Hier könnten Parameter entwickelt 
werden, wie sich die Beteiligung 
von Minderheiten in Mainstreampar
teien praktisch auswirken sollte, zum 
Beispiel in Form eines garantierten 
Schutzes vor der Kooptierung einzel
ner führender Minderheitenvertreter 
und vor der Verwässerung einer kol
lektiven Partizipation von Minderhei
ten.

2. Besondere Maßnahmen: Die Auswir
kungen gewisser besonderer Maßnah

men für die Integration von Minder
heiten in den politischen Prozess soll
te der HKNM realistisch betrachten. 
Wenn es keine deutlich bessere, breit 
akzeptierte Lösung gibt, die von der 
betreffenden Gruppe unterstützt wird, 
sollte sich der HKNM auf die Feinjus
tierung von Maßnahmen konzentrie
ren, etwa zur Nominierung von Kan
didat*innen für Minderheitenlisten, 
Maßnahmen hinsichtlich des Ausma
ßes der Wahlmöglichkeiten für die 
Mitglieder von Minderheitengruppen 
und bezüglich der Erfassungssysteme 
für Wähler*innen aus Minderheiten
gruppen (in Zusammenarbeit mit 
dem Büro für demokratische Institu
tionen und Menschenrechte). Auch 
hier könnten die Lund-Empfehlungen 
weiterentwickelt werden, indem kom
plexe Formen des Minderheitenschut
zes klarer von allgemeinen Maßnah
men zur Bekämpfung der Diskrimi
nierung abgegrenzt werden.

3. Beratende Gremien: Auf diesen Be
reich gehen die Lund-Empfehlungen 
kaum ein, obwohl die Zusammen
setzung und das Funktionieren von 
beratenden Gremien, die durch die 
nationale Gesetzgebung oder als Re
aktion auf multilaterale und bilatera
le Standards (meist bilaterale Verträ
ge in grenzübergreifenden Regionen) 
etabliert wurden, wohl den Kern je
des glaubwürdigen Ansatzes für „In
tegration mit Diversität“ darstellen. 
Dabei gilt es insbesondere auf Plura
lismus zu achten, sowohl innerhalb 
von Gruppen als auch in Bezug auf 
die gesellschaftliche Partizipation von 
Minderheiten. Dazu sollten ebenfalls 
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(aber nicht nur) Genderthemen gehö
ren. Dafür müssen Gespräche über 
politische Maßnahmen geführt wer
den, die die OSZE-Teilnehmerstaaten 
umsetzen können, um den Pluralis
mus für Minderheiten zu sichern. 
Und es geht auch um die Frage, 
wie die Lund-Empfehlungen unser 
Verständnis von Pluralismus (und sei
nen Konsequenzen) erweitern und 
seine Auswirkungen auf nationale po
litische Leitlinien erfassen können. 
Das lässt sich nicht einfach unter 
den allgemeinen Standards zur Verei
nigungsfreiheit abhandeln.

4. Selbstverwaltung: Seit der Annahme 
der Lund-Empfehlungen im Jahr 1999 
sind im OSZE-Raum kaum neue terri
toriale Autonomievereinbarungen ge
troffen worden und im Völkerrecht 
hat sich kein Recht auf Autonomie 
herausgebildet (was auch auf absehba
re Zeit unwahrscheinlich erscheint). 
Dennoch werden wohl die Modalitä
ten von Selbstverwaltung weiterhin 
im Zentrum der Agenda des HKNM 
und der OSZE stehen, insbesonde
re in Zusammenhang mit den grenz
übergreifenden Regionen der OSZE. 
Wie das Beispiel der ungarischen 
Minderheit in der Ukraine zeigt, 
muss die vielschichtige Verknüpfung 
von Selbstverwaltungsansprüchen, In
tegration und Entsicherheitlichung 
angemessen ausgearbeitet und formu
liert werden. Nur dann können die 
Lund-Empfehlungen (in Verbindung 
mit den Ljubljana-Leitlinien zur In
tegration und den Bozner Empfeh
lungen zu Minderheiten in zwischen
staatlichen Beziehungen) in solchen 

Szenarien eine Rolle spielen. Ein 
ganzheitlicher Ansatz der Selbstver
waltung sollte in den HKNM-Stan
dards eine Synthese dieser Anliegen 
schaffen – als Grundlage für Bera
tungsdienste in den einzelnen Län
dern.

Der HKNM könnte Expertentreffen ein
berufen, um die Überarbeitung und Aus
weitung der Lund-Empfehlungen in den 
obengenannten Bereichen vorzubereiten, 
eine konsolidierte Fassung der betreffen-
den HKNM-Empfehlungen zu entwerfen 
und Folgemaßnahmen zu erarbeiten. An
statt die Vor- und Nachteile dieser Op
tionen abzuwägen, hat dieser Beitrag ver
sucht, zentrale Bereiche der politischen 
Partizipation von Minderheiten zu iden
tifizieren, in denen die Beratungsunter
stützung des HKNM ein Gleichgewicht 
zwischen Integrations- und Separations
belangen finden muss. Eine solche Initia
tive ist auf die Beteiligung und Unterstüt
zung der OSZE-Teilnehmerstaaten ange
wiesen. Nur dann kann der HKNM in 
diesen Bereichen aktiv werden.
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